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Chiarite cosi le cose, il R.Governo non puô nascondere alla Legazione di Svizzera l’impressione 
sfavorevole provata nel constatare con quale facilità un incidente di questo genere sia stato esagera- 
to, quasi con compiacenza, dalla generalità della stampa svizzera, senza preoccupazione per l’inevi- 
tabile pregiudizio ehe ne sarebbe derivato ai rapporti tra i due Paesi.

Se una cura gelosa delle buone relazioni tra i due Paesi dovesse guidare gli Organi della pubblica 
opinione e del Governo in Isvizzera, essa dovrebbe essere intesa a ricercare invece quali sono le cau
se di questi incidenti.

II Governo Fascista ritiene ehe sia suo preciso dovere di lealtà dichiarare francamente che esso 
ritrova queste cause nella larga tolleranza con cui talune autorité elvetiche lasciano piena facoltà di 
movimento e di azione nel loro territorio a elementi pericolosi per l’ordine interno italiano e per gli 
Organi supremi dello Stato italiano. E’ questa situazione ehe obbliga le autorité del Regno a provve- 
dere alia difesa dello Stato con una assidua vigilanza onde non sia facile ai nemici del Regime Fasci
sta di varcare impunemente i custoditi confini. Ma di ciô non ha ragione di dolersi il Paese ove essi 
abbiano sino allora liberamente risieduto, vociferato e complottato contro l’ltalia.

II Regio Ministero degli Affari Esteri ritiene ehe l’incidente ridotto alla sua naturale e minima por- 
tata, non è tale da turbare le relazioni fra i due Paesi, relazioni che il Governo Fascista ha in animo 
di rendere sempre più cordiali.
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Das Direktorium der schweizerischen Nationalbank 
an den Vorsteher des Volks wirtschaftsdepartementes, E. Schulthess

Kopie
S  MS/M. Zürich, 6. Oktober 1928

Wir beehren uns, mit folgender dringlicher Angelegenheit an Sie zu gelangen: 
Wie Ihnen bekannt ist, ist die Nationalbank an dem letztes Jahr von einer Rei

he der namhaftesten Notenbanken der Bank Polski gewährten Valutastabilisie
rungskredit im Gesamtbetrage von $  20 Millionen mit einem Anteil von Vi Mill. 
$ beteiligt. Die Grundlagen des bezüglichen Abkommens haben wir seinerzeit 
den Bundesbehörden bekanntgegeben und wir dürfen uns hier wohl darauf be
schränken, auf diese Akten Bezug zu nehmen. Grundlegend ist dabei für die Be
teiligung der Nationalbank, dass eine Inanspruchnahme des von ihr gewährten 
Kredites gegen Deckung in Wechselportefeuille zu erfolgen hat, welche Wechsel 
vom Treuhänder der beteiligten Notenbanken, d.i. die Niederländische Bank, an 
Stelle der Kreditgeber in Verwahrung und Verwaltung genommen werden.

Laut Abkommen sollte der auf 1 Jahr eingeräumte Kredit auf den 18. dieses 
Monats dahinfallen. Wie der Erstunterzeichnete1 mit Schreiben vom 22. pto.2 
dem eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement mitteilte, soll nun aber der 
Kredit für ein weiteres Jahr erneuert werden. Die Gründe, die eine solche Verlän
gerung als notwendig erscheinen lassen, liegen darin, dass die Sanierung der poli
tischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Polen sich nicht in dem Masse und 
Tempo verwirklicht hat, wie seinerzeit beim Abschluss des Kreditabkommens

1. Der Präsident des Direktoriums, G. Bachmann.
2. Nicht ermittelt.
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vorausgesehen wurde. Laut einer dem Direktorium der Bank zugegangenen Mit
teilung des Gouverneurs der Federal Reserve Bank von New York ist die Angele
genheit im Hinblick auf den nahe bevorstehenden Ablauf des jetzigen Kreditab
kommens dringlich geworden. Wir haben denn auch erfahren, dass die übrigen 
am Notenbanken-Kredit beteiligten Institute sich mit der Erneuerung des Kredi
tes bereits einverstanden erklärt haben, und man erwartet auch die Zusage der 
Schweizerischen Nationalbank bis nächsten Donnerstag, den 11. ds.

A uf Grund des mit dem Politischen-, Finanz- und Volkswirtschaftsdeparte
ment in dieser Angelegenheit geführten Schriftwechsel hat das Direktorium aus 
den gleichen Erwägungen, die letztes Jahr zur erstmaligen Beteiligung der N atio
nalbank an dieser Kreditaktion geführt haben, beschlossen, den Bankbehörden 
die Erneuerung dieser Beteiligung für ein weiteres Jahr zu empfehlen, zumal, 
nachdem die Bank sich einmal engagiert hatte, ein Zurücktreten bei den ge
genwärtigen Umständen wohl geeignet wäre, dem polnischen Kredit, vor allem 
aber auch unsern Handelsbeziehungen zu diesem Lande zu schaden. Im Hinblick 
auf die Tragweite dieser Interessen lässt sich nach Ansicht des Direktoriums die 
neuerliche Übernahme des mit der Kreditbeteiligung verbundenen Risikos von 
den zuständigen Bankbehörden wohl verantworten.

Inzwischen ist auch die Angelegenheit wegen der Valutastabilisierungsaktion 
zugunsten Rumäniens soweit gediehen, dass die Nationalbank auch hier in der 
Frage ihrer Beteiligung an dem vom Notenbanken-Konsortium zugunsten der 
rumänischen Nationalbank zu erteilenden Kredit von ca. 20 Millionen $, wobei 
eine Beteiligung der Nationalbank, wie bei der polnischen Aktion, mit einer hal
ben Million $ in Betracht kommt, definitiv Stellung nehmen muss. Wir dürfen uns 
wohl auch hier der Kürze halber auf die mit den oben genannten Departementen 
des Bundesrates in der Sache geführten Korrespondenz beziehen. Aus den glei
chen Erwägungen, wie sie bei der polnischen Aktion bestimmend sind, hat das 
Direktorium beschlossen, den Bankbehörden eine Beteiligung an dieser rumäni
schen Aktion im genannten Betrage ebenfalls zu empfehlen.

Die Anträge des Direktoriums an die Bankbehörden erfolgen in beiden Fällen 
unter der Voraussetzung, dass die hauptsächlichsten übrigen Notenbanken eben
falls mitmachen, sowie dass ferner zuhanden der die Verantwortung tragenden 
zuständigen Bankbehörden die Bestätigung vorliegt, dass der Bundesrat von der 
Sachlage Kenntnis genommen hat und die vorgesehene Beteiligung der Schweize
rischen Nationalbank an diesen beiden Kreditaktionen aus allgemein-schweizeri
schen, politischen und wirtschaftlichen Interessen begrüssen würde.

Angesichts der Dringlichkeit, insbesondere des polnischen Geschäftes, ist un
ser Bankausschuss zur Behandlung dieser Angelegenheiten zu einer Extrasitzung 
auf nächsten Mittwoch, den 10. ds., nachmittags nach Bern einberufen worden 
und es wäre uns sehr gedient, wenn wir in dieser Sitzung die im vorangehenden 
Absatz genannte Bestätigung vorlegen könnten3. Der Erstunterzeichnete wird be
reits nächsten Dienstag, den 9. ds., sich in Bern befinden und zwecks allenfalls ge
wünschter weiterer Aufschlusserteilung gerne zu Ihrer Verfügung stehen.

3 . Vgl. Nr. 441.
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